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Wildau, 6. September 2021
Ihr Zeichen  #221304  |  Unser Zeichen  #221 304_WB

Ihr Antrag nach dem Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz (AIG), 
Ihr Antrag vom 29. Mai 2021,
Unser Bescheid vom  1 6. Juli 2021
Ihr Widerspruch vom  1 3. August 2021
Unser Schreiben vom  1 8. August 2021
Ihr Schreiben vom 21. August 2021
Unser Widerspruchsbescheid vom 01. September 2021
Ihr Schreiben vom 05. September 2021

Sehr geehrter Herr Langner,

Bezug nehmend auf Ihr Schreiben vom 05. September 2021  teile ich Ihnen mit, 
dass es sich bei den erhobenen Verwaltungsgebühren um öffentliche Abgaben und 
Kosten handelt.

Demnach trifft § 80 Abs. 2 Nr.  1  VwGO zu. Die,Erhebung des Rechtsbehelfs führt 
nicht zu einer aufschiebenden Wirkung.
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